
 
 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 
 

  



Kirchhofs - echte Brüder, auch im Geiste 
 
Schon 2005 zeigte Merkel, wie sehr sie auf die Fähigkeiten der Gebrüder Kirchhof zum 
hemmungslosen Geldeintreiben setzte und dabei nicht die „Notwendigkeit“ der Aushebelung 
des Grundgesetzes aus den Augen verlor. 
 
1987 – 1999 war Paul Kirchhof (Verfassungs- und Steuerrechtler) Bundesverfassungsrichter. 
2005 holte Merkel Paul Kirchhof als Bundesfinanzminister schon einmal in ihr 
Schattenkabinett. 2010 lieferte dieser Paul Kirchhof ein bestelltes „unabhängiges“ Gutachten 
zur „Finanzierung des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ durch eine Rundfunksteuer. 

 
Ebenfalls im Jahr 2010 wurde Ferdinand Kirchhof jr. zum Vizepräsidenten des 
Bundesverfassungsgerichtes ernannt, nachdem der in 2008 bzw. 2010 bereits an der 
verfassungswidrigen Rechtsprechung des BVerfG beteiligt war (1 BvR 1924/07) bzw. unter 
seinem Vorsitz diese voran trieb (1 BvR 739/08, 1 BvR 1660/08). Seitdem bricht er zur 
Durchsetzung des staatlich organisierten Betrugs infolge des GMG die Verfassung in Serie, 
indem er Verfassungsbeschwerden, die ihn nach Gesetz gar nichts angehen, ohne 
Begründung gar nicht erst annimmt. 
 
Seit 2012 weiß Ferdinand Kirchhof jr. nur zur gut, dass die Rundfunksteuer seines Bruders 
Paul gar nicht verfassungswidrig sein kann (man kann sich ja da auf das geballte Wissen 
des Kirchhof-Clans „im Dienste der Obrigkeit“ verlassen), weshalb er sie bisher erst gar nicht 
zur rechtlichen Bewertung einer Verfassungsbeschwerde herab ließ. Vier 
Verfassungsbeschwerden hat er bereits abgewimmelt (Stand 01.01.2017: 1BvR 2550/12 
Beschluss Dez. 2012, 1BvR 2603/12 Beschluss Feb. 2013, 1BvR 1700/12 Beschluss vom 
25.03.2013,  1BvR 2899/13 Beschluss Okt. 2013). Überhaupt scheint die Fähigkeit des 
Ferdinand jr., lästige Dinge wie Verfassungsbeschwerden abzuwimmeln („Von einer 

Begründung wird nach § 93 d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgesehen“) besonders ausgeprägt zu sein. 
Obwohl er allein mit der schriftlichen Bestätigung des verfassungsrichterlichen Nichtstuns bei 
einem hartnäckigem Souverän auch an die Grenzen der Belastbarkeit geraten kann; z.B. 
warten 37 Verfassungsbeschwerden zur Rundfunksteuer (Stand 03.11.2016) noch auf seine 
höchstrichterliche Ignoranz. 
 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof 

 
In seiner Eigenschaft als Behörde ist der Bundesgerichtshof – wie der Bundesfinanzhof und das 
Bundesverwaltungsgericht – dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 
unterstellt und unterliegt – unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit – dessen Dienstaufsicht. 
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